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Mutter, hör was ich dir sag,
heute mit Respekt und Dank,
am ehrenwerten Muttertag,
gebührt dir höchster Rang.

Ich liebe dich von Herzen,
bewund‘re deine Fähigkeit,
auch deine Art zu scherzen,
deine Geduld und Fröhlichkeit. 
Für mich bist du ein Diamant,
hell leuchtend wie ein Stern,
einzigartig und markant,
wie vom Edelholz der Kern.

Ich hab dich gern das ganze Jahr,
nicht nur heut am Muttertag,
du bist mein Vorbild, bist mein Star,
du bist die Mutter, die ich mag.

Die beste Mutter, die es gibt,
das stell ich nie in Frage,
ich wünsche dir als Kind ganz lieb,
noch viele schöne Muttertage.
Horst Rehmann
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Aktuelle Informationen zur Coronapandemie,   
Stand: 4. 5. 2020
Vorspann: die zwei wichtigsten Aussagen aus den Bund-Länder-Be-
ratungen vom 30. 4. 2020 lauten:
a)  Die möglichst vollständige Kontaktnachverfolgung ist die Grund-

voraussetzung für weitere Öffnungsschritte und ein wichtiger 
Maßstab für die Bewertung der Frage, welche Neuinfiziertenzah-
len im mehrtägigen Mittel toleriert werden können.

b)  Wenn es erneut zu einer überregionalen Infektionsdynamik 
kommt, die eine Überforderung des Gesundheitssystems be-
fürchten lässt, müssen die Beschränkungen auch in allen Län-
dern ganz oder teilweise wieder eingeführt werden.

1.) Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Seit dem 18. 3. 2020 läuft der Dienstbetrieb in dem für den allge-
meinen Publikumsverkehr geschlossenen Rathaus in einem Zwei-
schichtmodell. An diesem wird auch weiterhin festgehalten; eine 
Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten ist bis auf Weiteres nicht ab-
sehbar. Alle Bediensteten sind weiterhin telefonisch und per Mail 
erreichbar, oft auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten. Die Erfah-
rungen der letzten Wochen sind positiv.
Allerdings wird ab dem 11. 5. 2020 unter Beachtung von Schutz-
bestimmungen die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, Termi-
ne für eine persönliche Vorsprache im Rathaus zu vereinbaren. Auf 
diesem Wege kann zum einen vermieden werden, dass es zu größe-
ren Ansammlungen von Personen und zu Wartezeiten kommt und 
es lässt sich zum anderen bereits im Vorfeld abklären, ob ein per-
sönliches Erscheinen überhaupt notwendig ist und ggf. welche Un-
terlagen erforderlich sind.
Die Terminvereinbarung erfolgt direkt über die einzelnen Sachbear-
beiterInnen; der gleichzeitige Aufenthalt von Besuchern im Rathaus 
wird auf eine maximale Zahl beschränkt.
Weiterhin ist zu beachten:
–  jede/r BesucherIn muss eine Selbsterklärung abgeben, dass sie/er 

keine relevanten Symptome hat und nicht mit Erkrankten in Kon-
takt stand. Diese Information dient auch der Rückverfolgung von 
möglichen Kontaktpersonen (siehe Aussage im Vorspann),

–  beim Betreten und beim Verlassen des Rathauses sind die Hände 
zu desinfizieren. Im Foyer des Rathauses wurde eine Möglichkeit 
zur Handdesinfektion geschaffen,

–  für alle Besucher des Rathauses gilt Maskenpflicht. D.h., jeder Be-
sucher hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Zutritt ist 
nur unter dieser Voraussetzung gestattet. Als Mund-Nasen-Bede-
ckung gelten die zertifizierten Mund-Nasen-Schutz (MNS)- und 
Filtering Face Piece (FFP)-Masken sowie Alltagsmasken,

–  weiterhin gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.
An allen Arbeitsplätzen mit regelmäßigem Publikumsverkehr wer-
den Plexiglas-Scheiben als Infektionsschutz angebracht. Sollte in 
einzelnen Büroräumen der erforderliche Mindestabstand nicht 
eingehalten werden können, wird das Gespräch in eine passende 
Räumlichkeit verlegt.

2.) Standesamtliche Eheschließungen
Standesamtliche Trauungen sollen nach Möglichkeit auf die Zeit 
nach der Aufhebung der Kontaktverbote verschoben werden. In be-
gründeten Notfällen sind Ausnahmen möglich. Diese Nottrauun-
gen finden dann im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt und zu 
ihnen sind nur das Brautpaar und die Standesbeamtin zugelassen. 
Auch auf dem Rathausvorplatz oder andernorts darf es wegen einer 
Trauung zu keinerlei Menschenansammlungen kommen.

3.) Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen
Das Kultusministerium hat die Höchstteilnehmerzahl an Bestat-
tungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten unter freiem Him-
mel mit Verordnung vom 3. 5. 2020 auf 50 festgesetzt. Bestatter und 
weitere Mitarbeiter sind hierbei nicht mitzuzählen, sofern sie mit 
der Trauergemeinde nicht in unmittelbaren Kontakt kommen. Das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Wo immer 
möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Per-
son einzuhalten; ausgenommen sind Personen, die in häuslicher 
Gemeinschaft miteinander leben. Bei der Verwendung von Gegen-
ständen, die im Rahmen der Feier zum Einsatz kommen, muss die 
Gefahr einer Ansteckung soweit wie möglich reduziert werden. Die 
Verantwortung für die Umsetzung dieser Vorgaben liegt in erster 
Linie bei den Angehörigen. Darüber hinaus haben sich die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften dazu verpflichtet, die genannten Er-
fordernisse im Rahmen ihres Selbstorganisationsrechts selbst um-
zusetzen (s. auch lfd.Nr. 16a). Für den Fall, dass Verstöße gegen 
diese Vorgaben zu befürchten sind, räumt die Verordnung der Orts-
polizeibehörde ausdrücklich das Recht ein, weitergehende Ein-
schränkungen zu verfügen.
Die Leichenhallen bleiben weiterhin geschlossen.

4.) Einreise bzw. Rückkehr aus dem Ausland
Um die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 weiter einzudämmen, 
gelten seit dem 11. 4. 2020 spezielle Regelungen zur Einreise bzw. 
zur Rückkehr aus dem Ausland (Corona-Verordnung Einreise-Qua-
rantäne – CoronaVO EQ). Konkret bedeuten diese Regelungen, 
dass Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland in das Land Baden-Württemberg einreisen, dazu ver-
pflichtet sind, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg 
in die eigene Häuslichkeit zu begeben und sich für einen Zeitraum 
von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Eben-
so unverzüglich sind diese Personen dazu verpflichtet, sich bei der 
Ortspolizeibehörde, also hier der Gemeinde Seckach, per Telefon 
(06292/ 9201-0) bzw. E-Mail (info@seckach.de) zu melden. Für die 
Zeit der Absonderung unterliegen diese Personen der Beobachtung 
durch die Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß gegen diese Verordnung 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Auch über Ausnahmen von die-
ser Pflicht (z.B. für Berufskraftfahrer) informiert die o.g. Verord-
nung, welche Sie auf der Homepage der Gemeinde Seckach (Leben 
& Wohnen/ Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) 
einsehen können.
Mit der 2. Änderungsverordnung vom 2. 5. 2020 hat das Sozialmi-
nisterium die Geltungsdauer dieser Verordnung bis zum 10. 5. 2020 
verlängert; mit einer wie auch immer gearteten Folgeregelung wird 
zu rechnen sein.

5.) Abfallbeseitigung
Über die aktuellen Entwicklungen in Sachen „Altpapiersammlun-
gen“, „Öffnung Wertstoffhöfe“ und „Einführung Biotonne“ wurde in 
bereits in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes ausführlich be-
richtet, worauf hiermit verwiesen wird.

6.)  Schließung bzw. Wiedereröffnung von Geschäften des 
Einzelhandels usw.

Die Vorschriften über die Schließung von Geschäften, Betrieben 
usw. wurden weiter gelockert. U.a. hob die Landesregierung am  
30. 4. 2020 die 800-Quadratmeter-Regelung für den Einzelhandel 
auf; an ihre Stelle traten entsprechende Hygiene- und Sicherheits-
regeln.
Des Weiteren dürfen Friseurbetriebe seit dem 4. 5. 2020 unter ge-
wissen Voraussetzungen wieder geöffnet haben. D.h., die Arbeit-
geber haben im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzule-
gen. Hier die wichtigsten Regelungen:
1.)  Die Terminvergabe darf nur auf elektronischem oder fern-

mündlichem Weg erfolgen. Hierbei sind bereits die Kunden-
wünsche abzuklären und die Kunden darauf hinzuweisen, dass 
die Dienstleistung nur durchgeführt werden kann, wenn sie 
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), sogenannte Communi-
ty-Maske, benutzen.
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2.)  Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkran-
kung oder von Fieber ist eine Bedienung nicht möglich.

3.)  Die Anwesenheit von Begleitpersonen kann im Friseursalon 
nicht zugelassen werden; Ausnahme: Personen, die auf eine Be-
gleitperson angewiesen sind (z.B. Kleinkinder).

4.)  Wo immer möglich, ist ein Abstand zu den Kolleginnen und 
Kollegen sowie zu anderen Menschen (Kundinnen/ Kunden) 
von mindestens 1,50 m einzuhalten. Dies gilt nicht für die Dauer 
der Friseurdienstleistung, sofern die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen eingehalten werden.

5.)  Während der Tätigkeiten (z.B. Schneiden, Färben) ist die Kom-
munikation mit der Kundschaft auf ein Minimum zu beschrän-
ken und darf nur mit Blickkontakt „über den Spiegel“ erfolgen; 
die direkte Kommunikation ist nicht zulässig.

6.)  Auf Dienstleistungen, die das Gesicht betreffen (beispielsweise 
Bart, Augenbrauen, Wimpern usw.), ist zu verzichten; auf das 
Föhnen der Haare sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.

7.)  Die Zahlungsabwicklung sollte nach Möglichkeit ohne Bargeld 
erfolgen. Bei Barzahlung hat die Übergabe des Gelds über eine 
hierfür geeignete Vorrichtung oder Ablagefläche zu erfolgen, 
um einen direkten Kontakt zwischen dem Beschäftigten und der 
Kundschaft bei Barzahlung zu vermeiden.

7.)  Regionale Einkaufsplattform „DeinRegioKauf.de“ – ma-
chen Sie mit!

Jetzt ist die Chance da, den Wert unseres einheimischen Gewerbes 
zu erkennen und dessen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Un-
terstützen Sie die örtlichen und regionalen Anbieter!
Die gemeinsame Einkaufsplattform der RIO-Kommunen Adels-
heim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach www.dein-
regiokauf.de informiert über die verschiedenen Angebote in den 
Sparten „Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, 
„Wohnen und Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und 
Computer“ sowie „Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach 
sind bisher dabei: die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränke-
markt Göttlicher, die Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, 
die Fa. T.O.P. Werbemittel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Oden-
wald, die Fa. Andre Vier Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch 
Elektrotechnik. Liebe weitere Unternehmen und Dienstleister: 
bitte lassen auch Sie sich rasch auf dieser Plattform registrieren! 
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„Die Werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.

8.) Einkaufsservice und Gassidienst
Zusammen mit dem ehrenamtlichen Fahrdienst und dem Ver-
ein Zeitbankplus Seckach bietet die Gemeinde seit dem 19. 3. 2020 
einen Einkaufsservice zu den Geschäften in der Gesamtgemeinde 
Seckach sowie einen Gassidienst an. Diese Dienste können von allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern in Anspruch genommen wer-
den, die ihre eigene Wohnung aus gesundheitlichen Gründen nicht 
verlassen können, ihre Wohnung aufgrund von häuslicher Quaran-
täne nicht verlassen dürfen bzw. zu einer Risikogruppe für das neu-
artige Coronavirus gehören.
Die Koordination wurde dankenswerterweise vom Fahrdienst der 
Gemeinde Seckach übernommen. Wer also Hilfe benötigt, kann 
sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
der Telefonnummer 06292/ 288015 direkt an die Telefonzentrale des 
Fahrdienstes wenden. Dort bekommen Sie auch alle weiteren Erläu-
terungen zur organisatorischen Abwicklung.

9.) Schulen und Kindergärten
Am 4. 5. 2020 startete für jene Klassen, bei denen in diesem oder 
im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, wieder der Prä-
senzunterricht; die Einzelheiten regelt eine entsprechende Verord-
nung des Kultusministeriums. An den Grundschulen findet hinge-
gen vorerst kein Präsenzunterricht statt.
In Sachen Kindertagesbetreuung hat die Jugend- und Familienmi-
nisterkonferenz der Länder am 28. 4. 2020 einen behutsamen Wie-
dereinstieg empfohlen. Das oberste Ziel lautet unverändert, die Aus-
breitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infektionsketten zu 

unterbrechen, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden und 
das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Als Rahmenbedingung 
ist hierbei zu akzeptieren, dass sich das Distanzgebot in der Arbeit 
mit Kindern im Alter bis zur Einschulung nicht umsetzen lässt. Das 
gemeinsam erarbeitete Vierphasenmodell sieht wie folgt aus: 
1.) Notbetreuung, 
2.) erweiterte Notbetreuung, 
3.) eingeschränkter Regelbetrieb und 
4.) vollständiger Regelbetrieb. 
Die Schritte 1 und 2 sind bereits umgesetzt (siehe lfd.Nr. 10), wie die 
konkrete Umsetzung der Schritte 3 und 4 aussehen wird, ist noch 
nicht bekannt.
Das Landeskabinett beschloss am 28. 4. 2020, den Kommunen als 
Soforthilfe eine zweite Abschlagszahlung in Höhe von 100 Mio. € zu 
gewähren. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gemeinde Seckach 
dazu entschlossen, die Einziehung des Elternbeitrags für den Monat 
Mai vorläufig auszusetzen. Wie schon im April wird der o.g. Ab-
schlag auch dieses Mal nicht ausreichen, um die ausgefallenen El-
ternbeiträge vollumfänglich zu ersetzen. Über die Frage eines end-
gültigen Verzichts auf die Elternbeiträge wird entschieden, wenn die 
endgültige Höhe der Finanzhilfen des Landes bekannt ist. Für die 
Notbetreuung sind aber in jedem Fall Elternbeiträge zu entrichten. 
Aus Kulanzgründen werden diese Beträge im Nachhinein abgerech-
net.

10.) Notbetreuung
Die erweiterte Notbetreuung kann in begründeten Bedarfsfällen 
seit dem 27. 4. 2020 in Anspruch genommen werden. Über die Vo-
raussetzungen hierfür informiert die Gemeinde Seckach auf ihrer 
Homepage unter der Rubrik „Neuigkeiten“. Dort kann auch das An-
tragsformular heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie im Sin-
ne der Gesundheit Ihrer Kinder, dass mit jeder Inanspruchnahme 
der Notbetreuung grundsätzlich ein erhöhtes Infektionsrisiko ver-
bunden ist. Zur Erhebung von Kindergartenbeiträgen für die Not-
betreuung siehe lfd.Nr. 9.

11.) Alters- und Ehejubiläen
Wegen des allgemeinen Kontaktverbots und weil das Risiko einer 
Erkrankung gerade für ältere Menschen besonders hoch ist, ver-
zichtet die Gemeinde Seckach auch weiterhin auf die persönlichen 
Besuche bei ihren Alters- und Ehejubilaren. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe nachträglich durch einen Boten 
überreicht.

12.)  Hallen für den Vereinssport, Sportanlagen, Sportstätten, 
öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendräume usw.

Auch nach der neuesten Fassung der Coronaverordnung müssen 
die Mehrzweckhallen, Sportanlagen, Sport- und Tennisplätze, das 
Hallenbad sowie alle öffentlichen Bolzplätze weiterhin geschlossen 
bleiben. Selbst wenn Dachverbände wie der Badische Sportbund 
schon Konzepte für die Wiederinbetriebnahme von Sportplätzen 
erstellen, so können diese doch erst dann in Kraft treten, wenn die 
Landesregierung die geltenden Verbote aufgehoben hat – das wird 
nach dem heutigen Stand frühestens nach dem 15. 6. 2020 der Fall 
sein. Aber auch alle sonstigen Versammlungsräume (z.B. Dorftreff, 
Tenne, Museum, Jugendtreff) und die Grillplätze und -hütten blei-
ben weiterhin geschlossen.
Als einzige Ausnahme können Spielplätze frühestens ab dem 6. 5. 
2020 wieder geöffnet werden, aber nur unter Beachtung strenger 
Hygiene- und Schutzauflagen. Die Gemeinde wird rechtzeitig be-
kanntgeben, ab wann dies bei ihren Spielplätzen gewährleistet sein 
wird; die hierzu vom Land Baden-Württemberg angekündigten 
Orientierungshinweise und Muster liegen im Moment noch nicht 
vor.
ACHTUNG: Das Spielgelände im Kinder- und Jugenddorf Klinge 
wird aber auch noch in den nächsten Wochen geschlossen bleiben 
müssen. Zu den Gründen hierfür verweisen wir auf den ausführli-
chen Sachstandsbericht des Vorstands des Kinder- und Jugenddorf 
Klinge e.V., Dr. Christoph Klotz, im letzten Mitteilungsblatt vom  
1. 5. 2020, Seite 9.
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13.) Verhalten im öffentlichen Raum
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist auch weiterhin bis min-
destens 10. 5. 2020 nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt 
lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haus-
halts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo 
immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

14.) Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen
Das Landeskabinett hat am 23. 4. 2020 die sechste Verordnung 
der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung be-
schlossen. Darin ist unter anderem das verpflichtende Tragen ei-
ner nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren 
Mund-Nasen-Bedeckung im Öffentlichen Personennahverkehr so-
wie in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften geregelt. Die neue 
Regelung gilt seit Montag, 27. 4. 2020.
Im Detail bedeutet dies, dass Personen ab dem vollendeten sechsten 
Lebensjahr zum Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung des 
SARS-CoV-2-Virus nun dazu verpflichtet sind, im öffentlichen Per-
sonennahverkehr, an Bahn- und Bussteigen sowie in den Verkaufs-
räumen von Ladengeschäften und allgemein in Einkaufszentren 
eine sogenannte „Alltagsmaske“ zu tragen. Damit sind nicht-medi-
zinische Masken oder eine vergleichbare Bedeckung von Mund und 
Nase, etwa durch einen Schal oder ein Tuch, gemeint.
Diese Pflicht gilt nicht, wenn das Tragen einer „Alltagsmaske“ aus 
medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht zumut-
bar ist (wie beispielsweise bei einer Asthma-Erkrankung) oder 
wenn das Tragen einer Maske bedingt durch eine Behinderung 
nicht möglich ist. Ferner gilt die Maskenpflicht nicht, wenn andere, 
mindestens gleichwertige bauliche Schutzmaßnahmen (z.B. frontal 
und seitlich angebrachte Plexiglasscheiben für Kassiererinnen und 
Kassier) bestehen.
Seit dem 4. 5. 2020 sind die Vorschriften zur Maskenpflicht auch 
bußgeldbewehrt. Anfangsverstöße sollen mit 15 € geahndet werden, 
bei Folgeverstößen könnten die Behörden bis zu 30 € erheben.

15.) Gesichtsschutzmasken für Seckach
Mitglieder des Arbeitskreises Soziales Netzwerk Seckach sowie wei-
tere engagierte Mitbürgerinnen bieten schon seit Mitte April gegen 
eine Spende für einen guten Zweck (mindestens drei – fünf Euro pro 
Stück) Gesichtsschutzmasken an. Diese können in der Postagentur 
Seckach während der gewöhnlichen Öffnungszeiten erworben wer-
den. Bei dieser Gelegenheit dankt die Gemeinde nicht nur den flei-
ßigen Näherinnen, deren außerordentliches Engagement zu einem 
späteren Zeitpunkt separat gewürdigt wird, sondern auch den vielen 
Spendern von Gummiband. Weil sich die Aktion demnächst ihrem 
Ende zu neigt, wird kein weiteres Gummiband mehr benötigt.

16.) Veranstaltungen und Versammlungen
Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen bis mindes-
tens 10. 5. 2020 verboten. Mit einer Verlängerung bzw. Folgerege-
lung ist zu rechnen. Die einzigen Ausnahmen hierzu ergeben sich 
aus dem Selbstorganisationsrecht des Landtags und der Gebietskör-
perschaften, also z.B. Kreistag und Gemeinderat.
Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, größere Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, 
Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmesveranstaltungen sind 
derzeit untersagt. Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit 
des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch min-
destens bis zum 31. August so bleiben wird. Ab wann und unter wel-
chen Bedingungen kleinere öffentliche oder private Veranstaltun-
gen oder Feiern sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter künftig 
stattfinden können, ist derzeit aufgrund der in diesem Bereich be-
sonders hohen Infektionsgefahr noch nicht abzusehen und abhän-
gig vom weiteren epidemiologischen Verlauf.

16a.) Gottesdienste
Landesregierung, Kirchen und Religionsgemeinschaften haben am 
29. 4. 2020 vereinbart, dass Gottesdienste und Gebetsveranstaltun-
gen ab dem 4. 5. 2020 unter Maßgaben des Infektionsschutzes wie-
der stattfinden dürfen. Die entsprechende Verordnung des Kultus-
ministeriums erging am 3. 5. 2020 und gilt bis zum 15. Juni 2020.

Die nachstehenden Erfordernisse werden die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften im Rahmen ihres Selbstorganisationsrechts um-
setzen:
–  für Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen in Kirchen und an-

deren Gebetsräumen gilt ein Mindestabstand zwischen den Gläu-
bigen von 1,5 Metern. Eine einheitliche Teilnehmerobergrenze 
ist nicht vorgegeben. Stattdessen ergibt sich die jeweilige ortsspe-
zifische Obergrenze aus der verbindlichen Anwendung der Ab-
standsregelung in den jeweiligen Räumlichkeiten,

–  an Gottesdiensten und Gebetsveranstaltungen im Freien können 
unter Beachtung des Mindestabstands bis zu 100 Gläubige teil-
nehmen,

–  für Bestattungen gilt die Obergrenze von 50 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern unter Beachtung des Mindestabstands (siehe lfd.Nr. 
3),

– das Tragen von Masken wird empfohlen,
–  für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Desinfektionsmit-

tel bereitzustellen. Ferner sind Flächen und Gebrauchsgegenstän-
de zu desinfizieren und nach Möglichkeit der Umgang mit Ge-
genständen zu vermeiden, die von mehreren Personen genutzt 
werden,

–  für jeden Gottesdienst- und Gebetsort ist ein schriftliches Infek-
tionsschutzkonzept zu erstellen,

–  es bleibt den Religionsgemeinschaften freigestellt, striktere Rege-
lungen zu erlassen.

Auf die jeweiligen Verlautbarungen der Kirchengemeinden wird 
verwiesen.

17.) Generelle Verhaltensweisen
Das Robert-Koch-Institut (RKI) und alle weiteren zuständigen Be-
hörden weisen die Bevölkerung nachdrücklich darauf hin, die gän-
gigen Hygienemaßnahmen weiterhin regelmäßig zu praktizieren. 
Grundsätzlich gilt im privaten Bereich und in der Öffentlichkeit fol-
gendes:
– zu Hause bleiben, wann immer möglich,
– Zimmer regelmäßig lüften,
– nicht notwendige Reisen absagen oder verschieben,
– möglichst nur für Versorgungsgänge rausgehen,
–  Abstand zu anderen Personen halten (mindestens 1,5 m, mög-

lichst 2 m),
–  private Kontakte auf das Notwendigste reduzieren bzw. Möglich-

keiten ohne direkten/ persönlichen Kontakt nutzen (Telefon, In-
ternet etc.),

–  Risikogruppen durch Familien- und Nachbarschaftshilfe versor-
gen,

– aktiv Hilfsangebote machen,
–  Umgang mit Erkrankten im Haushalt festlegen (Schlafen und Auf-

enthalt in getrennten Zimmern, Mahlzeiten getrennt einnehmen, 
räumliche Trennung von Geschwisterkindern),

– gemeinschaftliche Treffen/ Aktivitäten absagen,
– enge Begrüßungsrituale vermeiden.
Im Falle von grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Atemwegspro-
bleme) bzw. einem begründeten Verdachtsfall (z.B. Kontakt zu er-
krankten Personen) kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt per 
Telefon. Dieser entscheidet dann in Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt über die weiteren Schritte. Gehen Sie bitte nicht selb-
ständig in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken, sondern wenden 
Sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt. Besuchen Sie insbe-
sondere auch keine öffentlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus) und 
vermeiden Sie Menschenansammlungen.

18.) Weitergehende Informationen und Links
Grundlegende Informationen, FAQs und Tipps finden Sie auf den 
Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de. Dort gibt es 
eine umfassende Liste mit Fragen und Antworten.
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus: https://
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Empfehlungen für Hygienemaßnahmen: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
http://www.rki.de
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
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Informationen finden sich auch auf der Internetseite des Minis-
teriums für Soziales und Integration: https://sozialministerium. 
baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet ebenfalls 
Informationen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
Informationen zur Situation in der Region hält das Landrats-
amt Neckar-Odenwald-Kreis auf seiner Webseite bereit: https://
www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/
Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_
CoV_2%29-p-5726.html

Und ein letzter Hinweis: die aktuelle Fassung der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – Coro-
naVO) kann stets auf der Homepage der Gemeinde Seckach (Leben 
& Wohnen/ Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) 
sowie im Schaukasten der Gemeindeverwaltung vor dem Rathaus 
eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen und „Bleiben Sie gesund!“
Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

N A C H R U F

Die Gemeinde Seckach trauert um ihre ehemalige Mitarbeiterin

Frau Waltraud Schwing
die am 24. April 2020 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Die Verstorbene war vom 1. 1. 1971 bis zu ihrer Zurruhesetzung 
am 30. 4. 1994 als Reinemachefrau in der Seckachtalschule be-
schäftigt.
Ihre Arbeit verrichtete sie mit viel Liebe und Hingabe. Bei den 
Schülern und Lehrern sowie bei der Bevölkerung war sie wegen 
ihrer freundlichen Art und ihrer stetigen Hilfsbereitschaft glei-
chermaßen geschätzt.

Wir werden Frau Schwing ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Gemeinderat und die Bediensteten der Gemeinde 
Seckach

Thomas Ludwig Wolfgang Blatz
Bürgermeister Personalratsvorsitzender

Seckach, im Mai 2020

Zusammenfassung der 8. öffentlichen Gemeinderatssitzung 
des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am 6. April 
2020 
Bürgermeister Ludwig begrüßt das Gremium sowie Frau Merkle 
von der Presse. Er stellt fest, dass mit Schreiben vom 27. 3. 2020 
form- und fristgerecht eingeladen und die Sitzung am 3. 4. 2020 
ortsüblich bekannt gemacht wurde. Gleichzeitig bedankt sich der 
Vorsitzende namens des gesamten Gemeinderates bei den Angehö-
rigen der Verwaltung, die in dieser außergewöhnlichen Krisenzeit 
mit besonderem Engagement zur Aufrechterhaltung der Grund-
strukturen beitragen. Ebenso anerkennenswert ist außerdem der 
spontane ehrenamtliche Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger im 
sozialen Bereich. Das Verständnis für die unumgänglich geworde-
nen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sei in den letzten drei 
Wochen stetig gewachsen, denn diese Maßnahmen dienten aus-
schließlich dem allseitigen Schutz der Gesundheit. Aber auch der 
organisatorische Rahmen der heutigen Gemeinderatssitzung zeugt 
davon, dass sich alle Beteiligten des Ernstes der Lage bewusst sind.
Weiter führt der Vorsitzende aus, dass aufgrund der aktuellen Situ-
ation heute auf die sonst üblichen Tagesordnungspunkte „Anfragen 

und Anregungen der Einwohner zu Angelegenheiten der Gemeinde 
Seckach“ und „Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte“ ver-
zichtet wird. Fragen können aber jederzeit per Telefon oder E-Mail 
an die Gemeindeverwaltung gerichtet werden (info@seckach.de). 
Danach wird zur Tagesordnung übergegangen.

TOP 1  Beratung und Beschlussfassung über die Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
und die Finanzplanung 2019–2023 mit Investitions-
programm

I. Erläuterungen
Bürgermeister Ludwig eröffnet die Beratung zu diesem TOP mit sei-
ner Haushaltsrede, in welcher er zunächst auf die aktuelle veränder-
te Situation und auf den außergewöhnlichen Ablauf der heutigen 
Sitzung Bezug nimmt.
Anmerkung: Die wichtigsten Eckdaten des Haushalts sowie die 
Haushaltsrede des Bürgermeisters wurden bereits im Mitteilungs-
blatt Nr. 16 vom 17. April 2020 abgedruckt, worauf hiermit verwie-
sen wird. Im Ergebnis bittet Bürgermeister Ludwig um Zustimmung 
zu dem vorgelegten Zahlenwerk und gibt es zur Beratung und Aus-
sprache frei.
Hierbei wird aus der Mitte des Gemeinderates zunächst ebenfalls 
auf die ungewöhnlichen äußeren Umstände eingegangen, unter 
denen die heutige Sitzung abgehalten werden muss. Einen solchen 
Ausnahmezustand hat es in der über 70-jährigen Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Deshalb wurden 
von der Verwaltung weitreichende Vorsichtsmaßnahmen getrof-
fen, um den persönlichen Schutz zu gewährleisten und das Anste-
ckungsrisiko so weit wie möglich zu minimieren. Gleichzeitig dankt 
das Gremium Herrn Kordmann für das Aufstellen des Zahlenwerks 
und für die kompetente Beantwortung aller aufgetretenen Fragen. 
Das zweite Haushaltsjahr im Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) wird der Gemeinde Seckach, die von 
den Finanzzuweisungen des Landes abhängig ist, zusätzliche Las-
ten bescheren. Zusammen mit der ganzen Bevölkerung werden wir 
uns auf harte Zeiten einstellen müssen. Steuer- und Abgabenerhö-
hungen werden nicht ausbleiben, um wichtige anstehende Projekte 
ausführen zu können. Fraglich bleibt dabei, ob die Gemeinde am 
Neubau der Kindertagesstätte festhalten kann und vor allem, ob der 
Haushaltsausgleich gelingt. Der Vorsitzende bestätigt, dass gravie-
rende Veränderungen auf die Gemeinde zukommen werden. An 
den Projekten wird weitergearbeitet, eine 1:1-Umsetzung wird sich 
aber vielleicht in nicht allen Fällen ermöglichen lassen. Unverzicht-
bar ist dabei aber stets ein nach den Vorgaben des Gemeindewirt-
schaftsrechts beschlossener und damit gültiger Haushalt.
In einer weiteren Wortmeldung wird hervorgehoben, dass der Haus-
halt der Bürgerschaft die umfangreichen Leistungen ihrer Kommu-
ne aufzeigt und Antworten darauf gibt, welche Weiterentwicklun-
gen in der Zukunft vorgesehen sind. Unter Außerachtlassung der 
aktuellen Krisensituation ist der Sprecher der Meinung, dass die Be-
völkerung grundsätzlich ein größeres Interesse an den Haushalts-
beratungen haben sollte, zumal Themen wie die Entwicklung der 
Steuereinnahmen und der Umlagebelastungen (z.B. die Kreisumla-
ge) Wirkung für die gesamte Öffentlichkeit entfalten. Der Haushalt 
2020 ist schlüssig aufgestellt und zeigt auf, wohin sich die Gemeinde 
in den nächsten Jahren entwickeln soll. Bürgermeister Ludwig er-
gänzt, dass der Haushalt in der Tat ein Spiegelbild des Leistungs-
spektrums einer Gemeinde für ihre Bürgerschaft ist. Während das 
Fernbleiben der Bürger am heutigen Tag ganz einfach den generel-
len Handlungsempfehlungen zum Selbstschutz zuzuschreiben ist, 
wäre in „normalen“ Jahren tatsächlich ein größeres Interesse wün-
schenswert.
Schließlich antworten die Verwaltung und der Vorsitzende auf eine 
entsprechende Frage zu den Kosten des Neubaus der Aussegnungs-
halle Zimmern, dass diese weiterhin mit rd. 750.000 € eingeplant 
sind. Die nächste Aktualisierung der Kostenfortschreibung wird im 
Zuge der Vergabe der noch ausstehenden Gewerke erfolgen. Mit sei-
nem Dank an Kämmerer André Kordmann für die Aufstellung des 
Haushalts sowie an die anwesenden Gemeinderäte für diese Aus-
sprache leitet der Vorsitzende zu den Abstimmungen über.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
mailto:info@seckach.de
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II. Sodann fasst der Gemeinderat folgende einstimmige Beschlüsse:
a)  Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
b)  Der Gemeinderat beschließt die Finanzplanung 2019–2023 mit 

Investitionsprogramm.

TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschafts-
plan 2020 und die Finanzplanung 2019–2023 mit In-
vestitionsprogramm des Eigenbetriebs „Wasserversor-
gung Seckach“

I. Erläuterungen
Für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ ist für jedes Jahr 
ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und, sofern erforderlich, der 
Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz). Der Wirtschafts-
plan muss nicht als Satzung beschlossen werden; es genügt vielmehr 
ein einfacher Gemeinderatsbeschluss.
Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2020 enthält Erträge i.H.v. 
532.800 € (Vorjahr: 550.700 €) und Aufwendungen i.H.v. 520.300 € 
(Vorjahr: 545.700 €). Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und 
Ausgaben i.H.v. je 772.600 € (Vorjahr: 502.000 €). Investitions-
schwerpunkt ist die Ergänzung des 2. Bauabschnitts der Wasser-
versorgungskonzeption um eine Wasserleitung vom Hesselweg zur 
Bergstraße sowie Umbauten an den Wasserversorgungsknoten (sie-
he TOP 3). Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum 
bis 2023 sind u.a. die Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasser-
versorgungskonzeption (Herstellung der Verbindung zwischen den 
Ortsteilen Seckach und Großeicholzheim), die Optimierung der 
Wasserversorgung in der Eicholzheimer Straße sowie in der Secka-
cher Straße und Schefflenzer Straße und die Herstellung der Was-
serversorgung im neu zu erschließenden 1. Bauabschnitt des Bau-
gebiets „Steinigäcker-Gänsberg II“.
Kämmerer André Kordmann stellt die wichtigsten Einnahme- und 
Ausgabepositionen des Wirtschaftsplans 2020 dar und geht auf 
die wesentlichen Investitionsvorhaben ein. Der Schuldenstand des 
Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“ betrug am 1. 1. 2020: 
2.209.121 €. Unter der Berücksichtigung der Kreditaufnahme i.H.v. 
622.000 €, der noch zum Teil benötigten Kreditermächtigungen des 
Vorjahres sowie der veranschlagten ordentlichen Kredittilgungen 
i.H.v. 115.000 € ergibt sich zum 31. 12. 2020 ein voraussichtlicher 
Schuldenstand i.H.v. 2.796.121 €. Dies würde einer Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 675 €/ Einwohner entsprechen.
Auch in dieser Aussprache wird auf die bevorstehenden schwierigen 
Zeiten verwiesen. Wenngleich es sich bei den Verbindlichkeiten der 
Wasserversorgung um sog. rentierliche Schulden handelt, so muss 
doch stets die Gesamtbelastung im Auge behalten werden, welche 
sich unter Hinzurechnung des voraussichtlichen Schuldenstands 
des Kämmereihaushalts bis Ende 2020 auf rd. 1.200 €/ Einwohner 
belaufen wird. Sparen bleibt daher auch weiterhin das oberste Ge-
bot.
Bürgermeister Ludwig bedankt sich bei Herrn Kordmann für die 
Aufstellung des Wirtschaftsplanes samt den vorgetragenen Erläute-
rungen und gibt nochmals den Hinweis, dass die Gemeinderäte zu 
jeder Zeit Fragen an die Verwaltung stellen können.
II. Sodann fasst der Gemeinderat folgende einstimmige Einzelbe-
schlüsse:
a)  Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan 

für das Wirtschaftsjahr 2020.
b)  Der Gemeinderat beschließt die Finanzplanung 2019–2023 mit 

Investitionsprogramm.

TOP 3  Wasserversorgungskonzeption für die Gemein-
de Seckach, Ausbaustufe 2, Anschluss des Ortsteils 
Seckach an den Hochbehälter „Talberg“ – Ergänzung 
durch eine zweite Einbindeleitung in die Hochzone 
und Schieberergänzungen, hier: Auftragsvergaben

I. Erläuterungen
Der Gemeinderat hat das Ing.Büro Fritz Planung in der Gemeinde-
ratssitzung am 25. 9. 2019 mit der Erstellung und Durchführung 
der Ausschreibung für die nachfolgend aufgeführten Arbeiten be-
auftragt:

1.)  Abbruch Wasserversorgungsschacht und Einbau von drei Erd-
einbauschiebern, Lage: Hesselweg/ Planweg,

2.)  bestehende Schachtabdeckung entfernen und bestehende Schie-
ber ersetzen durch Erdeinbauschieber; Erneuerung Erdeinbau-
schieber in Richtung Klosterweg und in Richtung Fasanenweg, 
Lage: Heinrich-Magnani-Str./ Klosterweg,

3.)  Einbau von zwei Erdeinbauschiebern, Lage: Bergstraße/ An der 
Steige,

4.)  Bau einer zweiten Einspeiseleitung DN 150 im Spülbohrverfah-
ren, Lage: Heinrich-Magnani-Str./ Zufahrt Friedhof bis Berg-
straße/ Am Vogelsang,

5.)  Einbau von zwei Erdeinbauschiebern, Zusammenschluss der be-
stehenden Leitungen, Lage: Am Vogelsang/ Bergstraße.

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden für die im Bereich 
des alten Friedhofs geplante Spülbohrung eine Baugrunderkundung 
durchgeführt und die Schieberergänzungen im Detail mit der Was-
serversorgung Bauland besprochen. Dabei ergaben sich noch fol-
gende Ergänzungen, die in die Ausschreibungsunterlagen mit auf-
genommen wurden:
1.)  Abbruch des Wasserleitungsschachtes und Einbau von fünf Erd-

einbauschiebern, Lage: Planweg/ Hochstraße,
2.)  Abbruch des Wasserleitungsschachtes und Einbau von zwei Erd-

einbauschiebern, Lage: Planweg/ Steinbruchstraße.
Die öffentliche Ausschreibung erfolgte Ende Januar/ Anfang Feb-
ruar 2020 in zwei Losen: Los 1 umfasst die zweite Einspeiseleitung 
(Spülbohrung usw.) und Los 2 umfasst die Umbauten an den Was-
serversorgungsknoten (Schieberergänzungen usw.). Die Submissi-
on fand am 5. 3. 2020 um 11.00 Uhr im Rathaus Seckach statt. Von 
neun Bietern wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur 
Angebotseröffnung waren zwei Angebote eingegangen:
–  für Los 1 ist der einzige Bieter die Fa. Bokmeier aus Bad Mer-

gentheim mit einer geprüften Endsumme netto in Höhe von 
221.616,17 €,

–  für Los 2 hat von zwei Bietern die Fa. Alfred Link aus Walldürn 
mit einer geprüften Endsumme netto in Höhe von 58.517,41 € das 
günstigere Angebot abgegeben.

Beide Firmen haben noch nicht für die Gemeinde Seckach gearbei-
tet, sind der Gemeindeverwaltung aber als leistungsfähige Unter-
nehmen bekannt. Weil neun Firmen Ausschreibungsunterlagen 
angefordert haben und sich dann aber nur zwei an der Ausschrei-
bung beteiligten, wurde bei den sieben anderen Firmen nachgefragt, 
warum sie keine Angebote abgegeben haben. Die Antwort laute-
te unisono, dass sie noch über einen großen Arbeitsüberhang aus 
dem Jahr 2019 verfügen und sich einfachere Folgeaufträge auf dem 
Markt befinden würden.
II. a) Kosten
Die Gesamtkosten der Wasserversorgungskonzeption liegen bei rd. 
5,90 Mio. € netto. Für die 2. Ausbaustufe wurden bisher Kosten in 
Höhe von rd. 1.113.056 € netto incl. Baunebenkosten und der nicht 
förderfähigen Erneuerung der Ortsnetzleitung in der Industriestra-
ße veranschlagt. Die Höhe der Förderung wurde gemäß der An-
tragsstellung mit 53,9 % für die förderfähigen Kosten = 863.112,67 
€ netto ermittelt. Somit ergibt sich eine Förderung in Höhe von 
465.300 €. Für die o.g. zusätzlichen Arbeiten wurden die Bau- und 
Baunebenkosten mit 224.191,29 € als förderfähig anerkannt. Bei 
einer Förderquote von 53,9 % entspräche dies einer Förderung in 
Höhe von 120.839,11 € und damit einem Eigenanteil in Höhe von 
103.352,18 €.
Durch das aktuelle Ausschreibungsergebnis und im Ergebnis ei-
nes Bietergespräches erhöht sich der genannte Betrag nun aber 
auf 332.164,01 €, also eine Kostensteigerung im Umfang von über 
100.000 €. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung mit Schreiben vom 
20.03.2020 über das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis beim Re-
gierungspräsidium Karlsruhe beantragt, auch diese Mehrkosten mit 
dem Fördersatz von 53,9 % zu fördern. Weil die Antwort hierauf 
noch aussteht, wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat die Ver-
waltung heute zu diesen Auftragsvergaben ermächtigt.
II. b) Deckung
Die Kosten sind im Vermögensplan 2020 entsprechend veran-
schlagt.
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Nach diesen Erläuterungen eröffnet der Vorsitzende die Ausspra-
che. Hierbei wird angemerkt, dass bei der Aussegnungshalle Zim-
mern seinerzeit die Aufhebung der Ausschreibung vorgeschlagen 
wurde, während in diesem Fall nun trotz mangelndem Wettbewerbs 
die Vergabe vorgenommen werden soll. Bürgermeister Ludwig ant-
wortet, dass die Frage: „Vergabe oder Aufhebung?“ mit dem Ing.
büro Fritz-Planung und mit der Bewilligungsbehörde ausführlich 
diskutiert wurde. In diesem Fall spricht für die Vergabe vor allem 
der Umstand, dass von einer erneuten Ausschreibung kein besse-
res Ergebnis erhofft werden kann, während es bei der zweiten Aus-
schreibung der Rohbauarbeiten für die Aussegnungshalle Zimmern 
möglich war, durch entsprechende inhaltliche Veränderungen einen 
echten Wettbewerb mit am Ende deutlich besseren Preisen zu be-
kommen. Außerdem ist die Durchführung dieser Maßnahme zur 
Sicherstellung einer dauerhaft leistungsfähigen Trinkwasserversor-
gung dringlich, während beim Neubau einer Aussegnungshalle eine 
derartige Eilbedürftigkeit regelmäßig nicht besteht.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgende einstimmige Einzelbe-
schlüsse:
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, folgende Aufträge 
nach Erhalt der Förderzusage vom Regierungspräsidium zu verge-
ben:
a)  Los 1, Firma Firma Bokmeier GmbH, Scheuertorstraße 30/1, 

97980 Bad Mergentheim, zum Angebotspreis in Höhe von 
221.616,17 € netto.

b)  Los 2, Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH, Suden-
tenstraße 2, 74731 Walldürn, zum Angebotspreis in Höhe von 
58.517,41 € netto.

TOP 4 Bekanntgaben
4.1 Corona-Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württemberg hat am 27. 3. 2020 beschlossen, den 
Kommunen (einschl. den Landkreisen) 100 Mio. € Soforthilfe aus-
zuzahlen. Das Geld ist überwiegend als Ausgleich für entgangene 
Kindergartenbeiträge gedacht. Der auf die Gemeinde Seckach ent-
fallende Betrag beläuft sich auf 20.255 €. Diese Summe reicht zwar 
noch nicht einmal dazu aus, auch nur den Ausfall eines einzigen 
Monats abzudecken (von sonstigen Einnahmeausfällen wie z.B. 
beim Hallenbad ganz zu schweigen), ist aber als erste Soforthilfe in 
Ordnung. Die Kommunen benötigen nach dem Ende der Krise ge-
nauso namhafte Unterstützung wie die freie Wirtschaft.
4.2 Neue Online-Plattform wirbt für den Einkauf im Bauland
Die fünf RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, 
Rosenberg und Seckach unterstützen eine Werbeplattform für den 
örtlichen Einzelhandel, Handwerker und Dienstleister, die von Frau 
Christine Adam („Die Werbemacher“, Leibenstadt) entworfen wur-
de. Hiermit erhalten zum einen die Bürgerinnen und Bürgern Ori-
entierung darüber, „wer zurzeit wie auf hat“ und zum anderen soll 
damit das örtliche Gewerbe gefördert werden. Es ist daran gedacht, 
diese Plattform nach der Coronakrise als Dauereinrichtung weiter 
zu betreiben.
4.3 Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis
Die Neckar-Odenwälder Kommunen haben sich gemeinsam mit 
dem Landkreis und der Fa. BBV Deutschland zu einer weiteren ge-
meinsamen Initiative zum Breitbandausbau zusammengeschlossen. 
Es ist vorgesehen, alle Haushalte im gesamten Kreisgebiet bis Ende 
2024 mit FTTH (= Glasfaser bis ins Haus) zu versorgen. Die Fa. 
BBV Deutschland möchte diesen Ausbau eigenwirtschaftlich vor-
nehmen, d.h. ohne öffentliche Zuschüsse. Sobald sich die Planun-
gen konkretisiert haben, wird das Vorhaben im Gemeinderat vorge-
stellt. Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf die am vergangenen 
Wochenende erfolgte entsprechende Berichterstattung in der Lokal-
presse.

Um 19.55 Uhr schließt Bürgermeister Ludwig die öffentliche Ge-
meinderatssitzung und bedankt sich bei der Presse, Frau Merkle, für 
ihr Kommen. Er wünscht allen Anwesenden ein schönes Osterfest 
und schließt mit dem neuen Gruß: „Bleiben Sie gesund!“.

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Kartierungen der Vegetation
In unserer Gemeinde werden 2020 Kartierungen der Vegetation 
durchgeführt. Die Kartierungen werden ab April bis Ende Novem-
ber 2020 stattfinden. Die Kartierungen finden auf wenigen Stich-
probenflächen im Außenbereich unserer Gemeinde statt. Eine 
Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Be-
wirtschaftern findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartie-
rungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierun-
gen auf der Fläche vorgenommen. Die Untersuchungen erfolgen im 
Auftrag der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. 
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftrag-
ten der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige 
Anmeldung zu betreten (§ 52 NatSchG). Die Kartierenden sind in 
der Regel alleine im Gelände unterwegs, der gebotene Mindestab-
stand wird eingehalten, so dass bei der Kartierung die derzeit gel-
tenden Vorgaben zur Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten werden.

Amtlicher Teil
Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer zum 15. 5. 2020
Vierteljährlich, das heißt zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. eines 
Jahres ist eine Rate der Grundsteuer und bei Gewerbetreibenden 
eine Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig. Die Höhe des 
jeweiligen Betrages ist aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich.
Bitte achten Sie auf rechtzeitige und vollständige Zahlung, da bei 
verspätet eingehenden Zahlungen Mahngebühren und eventuell 
auch Säumniszuschläge erhoben werden müssen.

Ihre Gemeindekasse

Sitzung des Kreistags am 13. 5. 2020
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, dem 13. 5. 
2020, um 16.00 Uhr statt. Um die geltenden Abstandsregelungen 
aufgrund der Corona-Pandemie bestmöglich einhalten zu können, 
haben wir uns allerdings dazu entschlossen, den Sitzungsort kurz-
fristig zu wechseln. Das Gremium tagt deshalb nicht wie ursprüng-
lich geplant in der Erftalhalle in Hardheim, sondern statt dessen in 
der wesentlich größeren Nibelungenhalle in Walldürn.
Für die Erfüllung aller hygienischen Standards werden wir selbst-
verständlich ebenfalls Sorge tragen.
T A G E S O R D N U N G:
  1.  Die Corona-Pandemie im Neckar-Odenwald-Kreis – Eine Zwi-

schenbilanz
  2.  Für ein „Plus“ in der Klinikversorgung vor Ort!  

– Spendenaktion für unsere Kliniken
  3.  Breitbandinfrastruktur im Neckar-Odenwald-Kreis  

–  Flächendeckender Glasfaserausbau durch die Breitbandver-
sorgung Deutschland GmbH (BBV)

  4.  Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises zur Anerkennung als 
Fairtrade-Landkreis

  5.  Personalangelegenheiten – Bestellung eines stellvertretenden 
Kreisbrandmeisters

  6.  Informationen zum Planungswettbewerb zur Errichtung eines 
Ersatzneubaus für das Hauptgebäude des Ganztagsgymnasiums 
Osterburken (GTO)

  7.  Förderung der Jugendmusikschulen durch den Neckar-Oden-
wald-Kreis

  8.  Förderung der Volks- und Chormusik durch den Neckar-Oden-
wald-Kreis

  9. Bekanntgabe von Eilentscheidungen
10. Mitteilungen und Anfragen
11. Fragestunde

Altersjubilar
14. 5. Joseph Depta  Seckach 85 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.
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Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
9.–11. 5. 2020     Dr. H. Meß, Dr. M. Meß, Wilhelmstr. 23, 74722 Bu-

chen, Tel. 06281/2602
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 9. 5. 2020:  

Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 10. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Montag, 11. 5. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 12. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Mittwoch, 13. 5. 2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 14. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Freitag, 15. 5. 2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Start der Gottesdienste
Durch die Lockerung der Corona -Verordnung können nun auch in 
der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach Gottesdiens-
te gehalten werden. Der Start der Gottesdienste wird sein am 9. 5. in 
Osterburken um 18.30 Uhr, als Vorabendmesse. Am Sonntag, den 
10. 5., werden dann in Rosenberg und Großeicholzheim um 9.00 
Uhr und in Adelsheim und Seckach um 10.30 Uhr weitere Gottes-
dienste gefeiert. Weitere Orte werden am Sonntag, den 17. 5., folgen. 
In den Sonntagsgottesdiensten wird auch die Weihe der Osterker-
zen erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an die Got-
tesdienste, Weihwasser mit nach Hause zu nehmen. Ein Gefäß ist 
hierfür mitzubringen. Da eine Personenbeschränkung besteht und 
nur schwer abgeschätzt werden kann, wie viele Personen an den je-
weiligen Gottesdiensten teilnehmen möchten, ist eine telefonische, 
schriftliche oder persönliche Anmeldung erforderlich. Diese kann 
in den zuständigen Sekretariaten der Seelsorgeeinheit für die jewei-
ligen Gottesdienstorte formlos erfolgen. Eine Übersicht, inwieweit 
noch Sitzplätze vorhanden sind, befindet sich auf der Homepage der 
Seelsorgeeinheit (www.se-aos.de) unter den jeweiligen Ortschaften. 
Ab dem 11. 5. werden auch die Werktags-Gottesdienste in allen 
Gemeinden wieder beginnen. Hierfür ist keine Anmeldung erfor-
derlich. Wir bitten schon jetzt die Hygienevorschriften zu beach-
ten. Nähere Informationen werden in allen Schaukästen aushängen. 
Ebenfalls wird eine Sonderausgabe des Pfarrbriefes ausliegen bzw. 
ausgetragen werden.

Gottesdienste:
So., 10. 5. – Fünfter Sonntag der Osterzeit
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Seckach: Maiandacht
Di., 12. 5., Dienstag der fünften Osterwoche
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 14. 5., Donnerstag der fünften Osterwoche
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 15. 5., Freitag der fünften Osterwoche
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

http://www.se-aos.de
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So., 17. 5. – Sechster Sonntag der Osterzeit
  8.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
10.30 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
18.30 Uhr Großeicholzheim: Maiandacht
18.30 Uhr Seckach: Maiandacht

Firmung wurde verschoben!!
Aufgrund der aktuellen Lage kam aus dem Ordinariat in Freiburg 
die Nachricht, dass die Firmgottesdienste im Dekanat und damit 
auch in unserer Seelsorgeeinheit am 20. 6. und 21. 6. 2020 abgesagt 
sind. Es gibt noch keine Informationen über einen neuen Termin –
vermutlich in der zweiten Jahreshälfte.
Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Gemeindereferen-
tin Lucia Eller, Email: lucia.eller@se-aos.de, Tel.: 06292/9273289

Evangelische Gottesdienste
Großeicholzheim
Gottesdienste in der Kirche mit Schutzkonzept
Ab dem 10. Mai können wieder Gottesdienste in den Kirchen ge-
feiert werden.  Ein gesetzlich  vorgeschriebenes und vom Ältesten-
kreis an die örtlichen Verhältnisse angepasstes Corona-Schutzkon-
zept sorgt dafür, dass das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich 
gehalten wird. Es sieht u.a. vor, dass zwischen allen Gottesdienstbe-
suchern ein Abstand von 2 m eingehalten wird (Ausnahme: Perso-
nen, die in häuslicher Gemeinschaft leben). Daraus folgt, dass nur 
eine begrenzte Anzahl von ca. 20–25 Personen in der Evang. Kir-
che Großeicholzheim  Platz finden. Aus diesem Grund bieten wir 
einen zusätzlichen Gottesdienst an  und feiern zu folgenden Uhr-
zeiten Gottesdienst:
  9 Uhr Evang. Kirche Großeicholzheim
10 Uhr Evang. Kirche Rittersbach
11 Uhr Evang. Kirche Großeicholzheim
Der Ablauf des Gottesdienstes wird aufgrund des Schutzkonzeptes 
etwas anders sein als gewohnt. Auf den gemeinsamen Gesang muss 
zunächst noch verzichtet werden. Der Gottesdienst wird insgesamt 
kürzer dauern. Das Tragen einer Schutzmaske wird empfohlen, ist 
jedoch keine Pflicht.
Trotz der Auflagen freuen wir uns, wieder Gottesdienst in unserer 
Kirche feiern zu können und laden herzlich dazu ein. Zugleich be-
steht auch weiterhin die Möglichkeit, einen „Gottesdienst zuhause“ 
mit schriftlicher Vorlage zu feiern oder einen der zahlreichen Fern-
seh- oder Internet-Gottesdienste mitzufeiern. Aktuelle Informatio-
nen und die täglichen Video-Impulse von Pfarrer Stromberger fin-
den Sie auf unserer Homepage www.ev-grosseicholzheim.de.

Gedenk-Andacht 125 Jahre Kirchenbrand
Am 13. Mai 1895 setzte ein Blitzeinschlag den Turm und den 
Dachstuhl der Evang. Kirche Großeicholzheim in Brand. Das Feu-
er  verursachte große Schäden. Die daraufhin notwendigen Reno-
vierungsarbeiten wurden dazu genutzt, lange geplante bauliche Ver-
änderungen in der Kirche umzusetzen. So wurde etwa die Orgel von 
der Empore in den Altarraum versetzt.
Zum Gedenken an dieses Ereignis feiert die Evangelische Kir-
chengemeinde 125 Jahr später am Mittwoch, 13. Mai, um 19 Uhr 
eine  Gedenk-Andacht in der Evang. Kirche Großeicholzheim. Es 
gelten selbstverständlich auch dabei die Abstands- und Hygienere-
geln des Corona-Schutzkonzeptes. Herzliche Einladung!

Anmeldung der neuen Konfirmanden
Im letzten Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Großei-
cholzheim-Rittersbach ist als Termin für die Infoveranstaltung und 
Anmeldung der neuen Konfirmanden der 13. Mai angegeben. Auf-
grund der Einschränkungen infolge der Coronapandemie ist dieser 
Termin verschoben worden und soll nun am Dienstag, 23. Juni, 
um 17.30 Uhr in der Evang. Kirche Großeicholzheim stattfinden. 
Zum neuen Jahrgang gehören alle evangelischen Gemeindeglieder, 
die im nächsten Jahr in die 8. Klasse gehen. (Ausnahmeregelungen 
sind nach Absprache möglich!)  Jugendliche, die noch nicht 
getauft sind, können sich ebenfalls zum Konfirmanden-Unterricht 
anmelden. 

Wer den Termin am  23.  Juni  nicht wahrnehmen kann, kann sich 
bis 30. Juni direkt  bei  Pfarrer Stromberger anmelden (Kirchgasse 
4, Großeicholzheim, Tel. 06293/370). 

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Abteilung Fußball
Auch die kommende Altpapiersammlung am Samstag, 16. Mai, 
muss aus bekannten Gründen als Bring-Aktion durchgeführt wer-
den!
Hierfür stehen wieder große Sammelcontainer auf dem Parkplatz 
des SV Seckach bereit, die von 8.00 –17.00 Uhr geöffnet sein wer-
den.
Wir bitten davon abzusehen Altpapier vor oder neben den Contai-
nern abzulegen und bedanken uns im Voraus für Ihr Mitwirken!
Außerdem möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass im Schrottsammelcontainer keine Reifen, Kühlschränke oder 
Fernsehgeräte entsorgt werden dürfen!

ZEITBANKplus Seckach
ZB-Monatstreffen 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen unsere Treffen im Mai 
und bis auf Weiteres leider ausfallen. 
Abstand halten ist derzeit wichtig, doch nur körperlich. Geistige 
Nähe, das Kümmern – auch wenn es aus der Ferne ist – ist wichti-
ger denn je. Doch bitte achtet bei der gegenseitigen Hilfe auf euren 
Eigenschutz. Es kann nur helfen, wer selbst gesund ist bzw. dafür 
Sorge trägt, dass er es auch bleibt.
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Ruhe und Be-
sonnenheit im Umgang mit dieser ganz besonderen Herausforde-
rung.

Das Vorstandsteam 

Förderverein des SV Großeicholzheim
Bayerischer Frühschoppen am Vatertag, 21. 5. 2020
Aufgrund der Corona-Krise muss auch der Förderverein des SV 
Großeicholzheim den über Jahre hinweg traditionsreichen Bayeri-
schen Frühschoppen am Vatertag (21. 5. 2020) auf dem Sportgelän-
de des SV Großeicholzheim absagen. Einen Ersatztermin werden 
wir rechtzeitig bekannt gegeben.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei St. Sebastian:
Die Bücherei ist aufgrund der Corona-Epidemie vorläufig geschlos-
sen. Sobald es die Möglichkeit zulässt, wird die Bücherei unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften eingeschränkt wieder geöffnet 
werden. Es erfolgen rechtzeitige Informationen. 
Alle bereits ausgeliehenen Medien werden automatisch verlängert.
Für das Büchereiteam:  G. Haas

Alpenverein Schefflenz e. V. 
In der Zeit nach Corona ……. In drei Tagen über zwei Flüsse 
Sollte es möglich sein, so beabsichtigen wir in der Zeit vom 19. bis 
21. Juni 2020 eine Wanderung von Miltenberg nach Heidelberg 
quer durch den Odenwald. 
Ausführliche Informationen und Anmeldung bis Sonntag, 17. Mai 
2020, bei goetz.kniewasser@t-online.de oder unter Mobil 0152/ 
229194485.

Online-Schulung – Qualifizierungskurs für Kindertagespfle-
gepersonen jetzt auch als Webinar 
Mosbach. Aufgrund der aktuellen Situation rund um Covid-19 bie-
tet der Tageselternverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V. (kurz TEV) 
den Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen erstmalig 
als Onlineschulung an. Für diese Schulung sollte ein internetfähiges 

mailto:lucia.eller@se-aos.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
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Laptop/Computer mit Lautsprechern, Mikrophon und Webcam zur 
Verfügung stehen. 
Wer möchte gerne Tagesmutter oder Tagesvater werden? Das fle-
xible Betreuungsangebot von Tageseltern ist gefragter denn je. Wer 
heute eine Tagesmutter oder einen Tagesvater sucht, erwartet aber 
auch eine qualifizierte Betreuung für sein Kind. Seit vielen Jahren 
bildet der Tageselternverein NOK e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Landratsamt NOK Tagesmütter bzw. -väter aus. Der Tageselternver-
ein berät, vermittelt und begleitet unsere Tagespflegepersonen und 
Eltern. 
Ab dem 11. 5.–26. 5. 2020 startet der letzte Qualifizierungskurs, 
Modul I, für Tagesmütter und Tagesväter in diesem Jahr. In die-
sem Basiskurs erhalten Teilnehmer die Möglichkeit herauszufinden, 
ob die Tätigkeit als Tagesmutter bzw. Tagesvater das Richtige für sie 
ist. Darüber hinaus wird ein Überblick über die Rahmenbedingun-
gen und die pädagogischen Aspekte der Kindertagespflege gegeben. 
Nach der Teilnahme an diesem Basiskurs kann die Tätigkeit als Ta-
gesmutter bzw. Tagesvater aufgenommen werden. Für alle die Lust 
haben, mit Kindern zu arbeiten, ist die Tätigkeit als Tagesmutter 
oder -vater eine neue berufliche Herausforderung. Informationen 
gibt es beim Tageselternverein NOK e.V. Tel. 06261/899928 oder 
unter tageselternverein-nok@t-online.de. Informationen erhal-
ten Sie auch beim Landratsamt, Geschäftsbereich Jugendhilfe Tel.: 
06261/84 21 06 oder 06261/84 21 05. 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Tageselternverein und bleiben 
Sie gesund!  i.A. Stefanie Schwab, Büroorganisation 
Tageselternverein e.V. 
Alte Bergsteige 4 74821 Mosbach, Tel.: 06261 899928 
Mail: tageselternverein-nok@t-online.de 
Homepage: www.tageselternverein-nok.de

Wir suchen zum sofortigen Eintritt KFZ-Mechaniker in unserer 
eigenen Werkstatt in Voll- oder Teilzeit. Sie sollten Kenntnisse im 
LKW-Bereich sowie nach Möglichkeit im Hydraulikbereich haben. 

Ein LKW-Führerschein wäre ebenfalls von Vorteil. 
Wir bieten gute Bezahlung und familiäres Klima.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG
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Fachbetrieb für Tulikivi- 
Specksteinöfen und Kachelöfen. 
Wartung, Reparatur und Reinigung. 
Auch Verkauf von Tulikivi-
Specksteinöfen und Kaminöfen.

Zimmerecke 1
74864 Fahrenbach-Trienz
Tel. (06267) 928025
Mobil (0178) 8765718
Mail  info@ofenservice-himon.de
Web  www.ofenservice-himon.de

Suche Lagerhelfer/Hausmeister in Voll- oder Teilzeit.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de

ANGEBOT
VOM 8.5. BIS 14.5.2020
Zarte RINDERROULADEN
auch fertig gefüllt nach Hausfrauen-Art 100 g 1,29 €
ELSÄSSER PUTENPFANNE 100 g 1,29 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN  100 g 1,29 €
GEFÜLLTER BAUCH 100 g 1,09 €
PAPRIKALYONER  100 g 1,19 €
Rauchfrische CHILIBEIßER   100 g 1,29 €
GRÜNKERNSALAT mit Schinken 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Röcker, Wemmershof · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 11.5.–15.5.2020
MO: TORTELLINI
 mit Schinken-Sahnesauce und Blattsalat 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  HÄHNCHENBRUSTFILET
 mit Kartoffelgratin und Brokkoli 5,99 €
DO:  GEFÜLLTER PAPRIKA mit Reis oder Bandnudeln 5,99 €
FR:  SAUERBRATEN mit Knödel 5,99 €

DIESE WOCHE EMPFEHLEN WIR 
AUS EIGENER HERSTELLUNG

Rindswürste · Rinderfleischkäse · Zunge
Rindersaftschinken im Meerrettichmantel

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

BITTE UM HINWEISE
An der Nordseite meines Grundstücks in der Seckacher Straße 23 in Großeicholz-
heim, angrenzend an den Wiesenweg, parallel zum Sportplatz, befinden sich 
große, alte Douglasien. An zwei dieser Bäume wurden bis auf eine Höhe von ca. 
5 m dicke Äste abgesägt. Außerdem wurde eine größere Menge fremdes Grün-
gut dort entsorgt, vermutlich mit einem Fahrzeug. Wer hat in den Tagen vor dem 
29.4.2020 dazu evtl. Beobachtungen gemacht?

Bitte melden Sie sich: Christel Groß, Telefon 06293/600


